
Gemeinde Holdorf             49451 Holdorf, den 17. November 2022 

 

Hinweis auf Verpachtung von Ackerflächen 
 

Die Gemeinde Holdorf bietet ab sofort folgende landwirtschaftliche Ackerflächen 
gegen Höchstgebot (€/ha) zur Pacht an: 

 

1.) Ackerland in Holdorf, Handorf-Langenberg   (Mindestpachtzins 700,00 €/ha) 

Gemarkung Holdorf, Flur 10, Flurstück 64/3, zur Größe von 3,1841 ha 

 

Die Fläche wird bis zum 30.09.2023 verpachtet. Zahlungsansprüche sind nicht 
vorhanden. 

 

2.) Ackerland in Holdorf   (Mindestpachtzins 750,00 €/ha) 

Gemarkung Holdorf, Flur 31, Flurstück 4/8, zur Größe von ca. 1,6137 ha 

 

Die Fläche wird ab dem 01.02.2023 bis zum 31.10.2024 verpachtet. 
Zahlungsansprüche sind nicht vorhanden. Vor Bestellung des Ackerlandes ist die 
Fläche zwingend zu fräsen und zu pflügen. 

 

 

Angebote sind schriftlich und in einem verschlossenen Briefumschlag bis 
einschließlich zum 1. Dezember 2022, 12.00 Uhr, bei der Gemeinde Holdorf mit 
folgender Aufschrift abzugeben: 

Gemeinde Holdorf 
- Angebot für landwirtschaftliche Fläche - 
Große Straße 19 
49451 Holdorf 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.holdorf.de. 
 
 
 
 
Heiner Themann 
Allg. Vertreter des Bürgermeisters 





16.137,8
m²


